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Ihre Anfrage zu Risiken für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei der Abfallbeseitigung von 
quecksilberhaltigen Energiesparlampen vom 03.02.2013 
 
 
Sehr geehrter Herr Leukert, 
 
bezugnehmend auf Ihre o. g. Anfrage möchte ich Ihnen Folgendes mitteilen: 
 
1. Wie hoch werden die Risiken einer Quecksilbervergiftung durch Energiesparlampen im 
Hausmüll für die Mitarbeiter eingeschätzt? 
Die Gefahr einer Quecksilbervergiftung der Mitarbeiter der Hausmüllentsorgung durch 
Energiesparlampen im Hausmüll wird als sehr gering eingeschätzt. Auch in der Abfallfibel wird die 
Bevölkerung darauf hingewiesen, dass die Energiesparlampen nicht in den Haushaltsmüll gehören. 
Sollte trotzdem eine in der Tonne „landen“ ist dies ein geschlossener Behälter, der erst beim Kippen in 
einen geschlossenen Behälter geöffnet wird. In der Umschlagsstation selbst ist der Mitarbeiter im 
Radlader geschützt. Eine Untersuchung dazu gibt es nicht, da es unmöglich ist alle schädlichen, falsch 
entsorgten Abfälle über den Hausmüll diesbezüglich zu untersuchen. 
 
2. Gibt es Studien über die Risiken für das unmittelbar mit dem Hausmüll in Berührung 
kommende Personal? 
Die vom Gesetzgeber vorgesehene Entsorgung der Energiesparlampen erfolgt über des Elektro und 
Elektronikgesetz (ElektroG) von 2005 über die Sammelgruppe 4 Gasentladungslampen. Dies erfolgt im 
Wesentlichen über die Recyclinghöfe. Über die Gefährdung der dort tätigen Mitarbeiter gibt es noch 
keine Studien. Die VKU-Sparte Abfallwirtschaft und Stadtreinigung VKS hat daher bei der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung 
(DGUV) Forschungsvorhaben für diesen Bereich angeregt. Beide Institutionen unterstreichen in Ihren 
Antwortschreiben ihr Interesse an der Problematik und haben Untersuchungsmaßnahmen angekündigt. 
Mehrere Mitgliedsunternehmen haben sich daraufhin sofort bereit erklärt, Messungen an ihren 
Sammelstellen zu ermöglichen. 
 
3. Wie sehen die Entsorgungsmöglichkeiten in den Kommunen aus und sind diese konzipiert, 
dass die Bewohner des Landkreises die als Sondermüll geltenden Energiesparlampen ohne 
unzumutbaren Aufwand Entsorgen können? 
 
Der Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreis Wolfenbüttel bietet die kostenfreie Entsorgung auf seinen drei 
Wertstoffhöfen an 

- In den schönen Morgren 1 
- Entsorgungs- und Verwertungszentrum Bornum  
- Wertstoffhof Klein Elbe 
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Zusätzlich ist das Schadstoffmobil zweimal jährlich (Frühjahr und Herbst) mit festen Terminen in den 
Gemeinden als Entsorgungsstation unterwegs.  
 
Per Internet bietet die Firma Lightcycle einige Handelsstandorte im Landkreis für eine Entsorgungs-
möglichkeit an.   
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Jörg Röhmann 
 
 
 
Durchschrift an: 

1. Damen und Herren Kreistagsmitglieder 
2. I/II/III/IV im Hause 
3. ALW 

 


